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Präambel 
 

vorarlberg netz stellt die diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwicklung der Netzdienst-

leistung entsprechend den elektrizitätswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicher und erstellt 

hierzu dieses Gleichbehandlungsprogramm. 

 

Neben unternehmensinternen Maßnahmen zu einer nichtdiskriminierenden und den Anforde-

rungen der Vertraulichkeit entsprechenden Verwendung von Informationen legt das Gleichbe-

handlungsprogramm Pflichten für die mit Tätigkeiten zur Erbringung der Netzdienstleistung be-

fassten Mitarbeiter fest und bietet die Grundlage für ein unternehmensinternes Gleichbehand-

lungsmanagement, aus dem auch die Pflichten für externe Dienstleister hervorgehen. 

 

Teil A – Allgemeines 

1. Beschreibung des Unternehmens 

vorarlberg netz wurde durch Umfirmierung der VKW-Netz AG zum 1. Dezember 2011 

gegründet. Die Adresse von vorarlberg netz am Firmensitz lautet: 

Weidachstraße 10, 6900 Bregenz  

vorarlberg netz ist seit 7. Dezember 2011 ein reiner Verteilernetzbetreiber. Das Verteiler-

netz befindet sich im Eigentum des Netzbetreibers. Die Mittel- und Niederspannungsan-

lagen der Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft in Vorarlberg zur Versorgung von 

Endkunden, welche bisher auf Basis eines Pachtvertrages im eigenen Namen und auf 

eigene Rechnung betrieben wurden, hat vorarlberg netz mit Wirkung zum 1. Jänner 

2016 käuflich erworben. Das Gasnetz befindet sich ebenfalls im Eigentum von vorarl-

berg netz. 

2. Organisation des Unternehmens ab 1. Jänner 2021 

Aufgrund des ElWOG 2010 ist vorarlberg netz als Teil eines vertikal integrierten Elektri-

zitätsunternehmens zur Einhaltung der Bestimmungen gemäß §§ 24 ff, 42 Abs 3 ElWOG 

2010 bzw. § 37 a ElWiG 2011, insbesondere zur rechtlichen Entflechtung verpflichtet. 

Ausgehend davon besteht ab Jänner 2019 nachfolgend beschriebene Organisations-

struktur. 

Die Geschäftsführung und die Abteilungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Die Geschäftsführung besteht aus DI Johannes Türtscher und Dr. Ingemar Breuss. Den 

Geschäftsführern unterstellt sind 7 Abteilungen, welche die relevanten Geschäftsaktivitä-

ten von vorarlberg netz repräsentieren. 

Der Aufsichtsrat von vorarlberg netz setzte sich im Jahre 2020 wie folgt zusammen: 

Dr. Ludwig Summer (Vorsitzender), Dr. Christof Germann (Vorsitzender-Stellvertreter), 

DI (FH) Walter Burgartz (Mitglied), Dr. Andrea Hinteregger (Mitglied), DI Helmut Mennel 

MBA (Mitglied), Mag. Karlheinz Rüdisser (Mitglied), Amadeus Sutterlüty (Mitglied) Niko-

laus Glantschnig (Mitglied).
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Der Verteilernetzbetreiber vorarlberg netz ist im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 

verantwortlich für das Tätigkeits- und Geschäftsfeld der Netzdienstleistung, somit für 

sämtliche im Hinblick auf den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Netzes (Strom 

und Gas) zu setzenden Maßnahmen. 

Bei der Neuorganisation erfolgte als wesentliche Maßnahme eine Übertragung der 

Stromnetz-Vermögenswerte (Einbringungsvertrag) von der Vorarlberger Kraftwerke AG 

(nunmehr illwerke vkw AG) an vorarlberg netz und in einem zweiten Schritt der Gasnetz-

Vermögenswerte der Vorarlberger Erdgas GmbH (VEG) auf vorarlberg netz. Damit ein-

hergehend war der Wechsel von ca. 340 Mitarbeitern von der Vorarlberger Kraftwerke 

AG und von 46 Mitarbeitern von VEG zu vorarlberg netz durchzuführen.  

Ab 1. Mai 2013 war die rechtliche Integration des Erdgasnetzes in vorarlberg netz ab-

schlossen.  

Somit verfügt der Verteilernetzbetreiber über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-

lichen Ressourcen, einschließlich der personellen, technischen, materiellen und finanzi-

ellen Mittel, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Verteilernetzes erfor-

derlich sind. Überdies ist gewährleistet, dass der Verteilernetzbetreiber über die Verwen-

dung dieser Mittel unabhängig von den übrigen Bereichen des integrierten Unterneh-

mens entscheiden kann. 

3. Elektrizitätsrechtliche Rahmenbedingungen 

Rechtliche Grundlage für die Entflechtung und die Erstellung des Gleichbehandlungs-

programms bilden die Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. Juli 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU Art. 35 „Entflechtung von Verteilernetzbe-

treibern“ der Richtlinie sowie die nationalen Bestimmungen des § 42 ElWOG „Aus-

übungsvoraussetzungen für Verteilernetze“. Auf Basis dieser europarechtlichen und 

bundesgesetzlichen Vorgaben erfolgte die landesgesetzliche Umsetzung (ElWiG 2011, 

LGBl. NR. 55/2011, 6. Dezember 2011) der Regelungen über das Gleichbehandlungs-

programm in folgenden Bestimmungen des ElWiG 2011: 

§ 34 Abs. 2 sieht vor, dass der Betreiber eines Verteilernetzes, der zu einem vertikal in-

tegrierten Unternehmen gehört und an dessen Netz mindestens 100.000 Kunden ange-

schlossen sind, ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen und für die Aufstellung 

und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogrammes der Behörde ei-

nen völlig unabhängigen Gleichbehandlungsbeauftragten zu benennen hat. Der Vertei-

lernetzbetreiber muss sicherstellen, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte Zugang zu 

allen Informationen hat, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Un-

ternehmen verfügen und die der Gleichbehandlungsbeauftragte für die Erfüllung seiner 

Aufgaben benötigt. Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat alle Beschwerdefälle zu do-

kumentieren und jährlich, spätestens bis 31. März des Folgejahres der Behörde sowie 

der Regulierungsbehörde einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen 

und zu veröffentlichen. 
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§ 37 a Abs 2 lit. d) bestimmt, dass aus dem Gleichbehandlungsprogramm hervorzuge-

hen hat, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen 

werden; weiters sind Maßnahmen vorzusehen, durch die die ausreichende Überwa-

chung der Einhaltung dieses Programmes gewährleistet wird; in diesem Programm ist 

insbesondere festzulegen, welche Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Errei-

chung dieses Zieles haben. 

Bezüglich des GWG ist ein Gleichbehandlungsprogramm gemäß § 106 Abs 4 nicht er-

forderlich, da vorarlberg netz unter 50.000 Hausanschlüsse betreibt. 

4. Öffentlich-rechtliche Berechtigungen 

vorarlberg netz ist der Träger der Konzession für den Betrieb des Stromverteilernetzes 

gemäß §§ 64 - 64b ElWiG idgF und der Konzession für den Betrieb des Gasverteilernet-

zes gemäß §§ 43 – 47 GWG idGF. 

 

 

 

TEIL B – Programm zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts 

 

1. Verwendung von Informationen 

1.1 Grundsätze der Verwendung von Informationen 

Die von vorarlberg netz ergriffenen Maßnahmen stellen sicher, dass entsprechend den 

elektrizitätswirtschaftlichen Bestimmungen die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler In-

formationen („Netzkundeninformationen“), von denen der Netzbetreiber in Ausübung 

seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt, gewahrt ist. Ebenso stellen diese Maßnahmen sicher, 

dass eine vom Unternehmen gegebenenfalls vorgenommene Offenlegung von Informati-

onen über die eigenen Tätigkeiten als Netzbetreiber („Netzinformationen“) in nichtdis-

kriminierender Weise erfolgt.  

Neben den rechtlichen und organisatorischen Maßnahmen stellt das Unternehmen die 

Erfüllung der Vorgaben zur informationellen Entflechtung sicher. In diesem Rahmen wer-

den die mit Netzkundeninformationen und Netzinformationen betrauten Mitarbeiter in 

den einzelnen Bereichen zur Einhaltung der Bestimmungen über Vertraulichkeit und 

Nichtdiskriminierung angewiesen. 

1.2 Begriffsbestimmungen 

1.2.1 Diskriminierung 

Diskriminierung ist die Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte ohne sachlich ge-

rechtfertigten Grund. 
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1.2.2 Mitarbeiter 

Natürliche Personen, die in einem Dienstverhältnis zu vorarlberg netz stehen, deren Ar-

beitskraft vorarlberg netz überlassen wurde oder die sonst im Unternehmen zur Aufga-

benerfüllung des Netzbetreibers beauftragt bzw. herangezogen werden.  

Unabhängig von ihrer organisatorischen Einbindung in das Unternehmen sind alle mit 

diskriminierungsrelevanten Tätigkeiten im Rahmen der Erbringung der Netzdienstleis-

tung befassten Mitarbeiter vom Anwendungsbereich des Gleichbehandlungsprogramms 

erfasst und haben die entsprechenden Vorgaben zu einzuhalten. Insbesondere gilt das 

Programm auch für Mitarbeiter der sonstigen Bereiche (beispielsweise als Mitarbeiter 

von Querschnittsbereichen/"Shared Services"), sofern sie diskriminierungsrelevante Tä-

tigkeiten ausüben. 

Die betroffenen Mitarbeiter haben sich zudem regelmäßigen Schulungen über den Inhalt 

des Gleichbehandlungsprogramms sowie die Grundsätze und Erfordernisse der Gleich-

behandlung bzw. des Unbundlings zu unterziehen. 

1.2.3 Netzkundeninformationen 

Wirtschaftlich sensible Informationen sind Informationen über Netzbenutzer oder zu-

künftige Netzbenutzer, von denen der Netzbetreiber oder ein von ihm beauftragter Drit-

ter in Ausübung seiner Tätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangt hat und die geeignet 

sind, unberechtigte Marktchancen auf vor- und nachgelagerten Wettbewerbsmärkten zu 

gewähren. Netzbenutzer sind natürliche oder juristische Personen, die Netzdienstleis-

tungen in Anspruch nehmen. 

Zu diesen Informationen zählen insbesondere  

● kundenrelevante Informationen aus einer Netznutzungsanfrage/Anfrage über einen 

Ein- oder Ausspeisevertrag/Transportanfrage über den Netzbenutzer und 

● kundenrelevante Informationen aus einem Netznutzungsvertrag/Ein- oder Ausspei-

severtrag/Transportvertrag sowie aus der Abwicklung des Netznutzungs-/Ein- oder 

Ausspeisevertrags/Transportvertrages 

● Daten von Erzeugern. 

Beispiele für solche Informationen sind u.a.: 

● Stammdaten des Kunden 

● Verbrauchsdaten eines Letztverbrauchers 

● Informationen über die Höhe der von einem Netzbenutzer angefragten Kapazitäten 

● Informationen über Fahrpläne 

● Angaben über die Auslastung gebuchter Kapazitäten durch einen Netzbenutzer 

● Daten über Netzanschlussprojekte 

● Daten über Einspeiseleistungen 

Informationen, die offensichtlich ohne wirtschaftliche Bedeutung auf vor- und nachgela-

gerten Wettbewerbsmärkten allgemein zugänglich oder bereits veröffentlicht sind, sind 

nicht als wirtschaftlich sensibel anzusehen.  
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1.2.4 Netzinformationen 

Wirtschaftlich relevante Informationen sind Informationen des Netzbetreibers über 

seine eigene Tätigkeit als Netzbetreiber, deren Kenntnis einem Netzbenutzer wirt-

schaftliche Vorteile bringen kann. Als solche Informationen gelten insbesondere: 

● durch den Netzbetreiber veranlasste Netzausbauvorhaben und die zukünftige Ver-

fügbarkeit von Leitungskapazitäten, 

● Wirtschaftlichkeitskriterien für Netzerweiterungen oder Hausanschlussherstellung, 

● Netzlast sowie entsprechende Zeitraumauswertungen. 

1.3 Zulässige Informationsweitergabe 

Informationen, die in Erfüllung der aktienrechtlichen, GmbH-rechtlichen und/oder elektri-

zitätswirtschaftlichen Bestimmungen, insbesondere der Marktregeln, weitergeleitet wer-

den, sind zulässig. 

Es stellt keine Verletzung der Vertraulichkeit dar, wenn der Netzbetreiber die Informatio-

nen, die zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen Abwicklung des Netzzu-

gangs im Rahmen der abgeschlossenen Verträge notwendig sind, zur Verfügung stellt. 

Die gesetzlich definierten Auskunftserteilungen, Auskünfte an Aufsichtsorgane, Behör-

den und Gerichte zur Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen, wirtschaftlichen Be-

fugnisse und ihrer Aufsichtsrechte über die Geschäftsführung des Netzbetreibers wer-

den durch das Gleichbehandlungsprogramm nicht berührt.  

1.4 Informationsverwendung bei Doppelfunktion/„Shared Services“ 

Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass Mitarbeiter, die im Rahmen des rechtlich Zu-

lässigen sowohl für den Netzbetreiber tätig sind als auch Tätigkeiten in den Bereichen 

von Erzeugung, Stromhandel und/oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrnehmen 

(beispielsweise als Mitarbeiter von Querschnittsbereichen/„Shared Services“), Netzkun-

deninformationen nicht für Zwecke dieser Bereiche verwenden, es sei denn, es liegt eine 

Einwilligung des betreffenden Netzbenutzers bzw. eine gesetzliche Verpflichtung zur Of-

fenlegung vor. Dasselbe gilt für Netzinformationen des Netzbetreibers (Vertraulichkeit). 

1.5 Verwendung von Informationen durch externe Dienstleister 

Das Unternehmen stellt sicher, dass externe Dienstleister im Rahmen der mit ihnen ge-

schlossenen vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet werden, die Grundsätze der Ver-

traulichkeit zu beachten und einzuhalten, soweit sie bei der Erbringung ihrer Dienstleis-

tung Zugang zu Netz(kunden)informationen haben. 

1.6 Zugriffsrechte bei gemeinsam genutzten Informationssystemen 

Der Netzbetreiber trägt Sorge, dass bei Informationssystemen, die auch von den Berei-

chen Erzeugung, Stromhandel und/oder Vertrieb von Energie verwendet werden, ent-

sprechende Zugriffsrechte festgelegt sind, die einen unberechtigten Zugriff des Wettbe-

werbsbereichs auf Netz(kunden)informationen unterbinden.  



  Seite 9 
 

Für das Kunden-Abrechnungssystem SAP IS-U, in dem die Kundenstammdaten verwal-

tet und die entsprechenden Abrechnungen der Netzdienstleistungen und der Energielie-

ferung durchgeführt werden, besteht eine Stammdatenstruktur samt Berechtigungsrollen 

und deren Vergaben. 

1.7 Zugangsbeschränkungen / Zutritt 

Der Zutritt zu Räumen, in denen Netzkundeninformationen verwahrt werden, wird durch 

ein Schließsystem mit alleinigem Zutritt für vom Netzbetreiber berechtigte Personen ge-

sichert. 

2. Pflichten der Mitarbeiter 

2.1 Diskriminierungsverbot 

Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Tätigkeit für den Netzbetreiber diskriminierungsfrei zu 

verrichten und insbesondere diejenigen betrieblichen Einrichtungen des Unternehmens, 

welche die Funktionen von Erzeugung, Stromhandel und/oder des Vertriebs von Energie 

wahrnehmen, bei Netzdienstleistungen im Vergleich zu Dritten nicht ohne sachlich ge-

rechtfertigten Grund unterschiedlich zu behandeln. 

Sofern zugunsten einer Offenlegung von bestimmten Informationen entschieden wurde, 

sind die Mitarbeiter verpflichtet, diese Informationen in nichtdiskriminierender Weise of-

fen zu legen. 

2.2 Vertraulichkeit 

Mitarbeiter sind verpflichtet, Netzkundeninformationen vertraulich zu behandeln und 

diese nicht direkt oder indirekt an Dritte weiter zu leiten. Dies gilt nicht, wenn eine ge-

setzliche Verpflichtung zur Offenlegung besteht, der betroffene Netzbenutzer in die dis-

kriminierungsfreie Offenlegung seiner Daten eingewilligt hat oder die Information ohne 

Zutun des Netzbetreibers an die Öffentlichkeit gelangt ist. 

Bei Beendigung der Tätigkeit (für den Netzbetreiber) ist die Mitnahme oder Nutzung von 

Netzkundeninformationen untersagt. Dasselbe gilt für Netzinformationen, sofern sie nicht 

in nichtdiskriminierender Weise offengelegt worden sind. 

Netzkundeninformationen können an mit Dienstleistungen beauftragte Dritte weitergege-

ben werden, sofern die Weitergabe für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist 

und sich der Dritte zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet hat. 

2.3 Auskunftspflicht 

Mitarbeiter sind verpflichtet, den Gleichbehandlungsbeauftragten bei der Durchführung 

seiner Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Hierzu haben die 

Mitarbeiter insbesondere vollständig und wahrheitsgemäß die erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen sowie Einsicht in die von ihnen verwalteten Akten, Unterlagen und elektroni-

schen Datenverarbeitungssysteme und diskriminierungsrelevanten Prozesse zu gewäh-

ren. 
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3. Gleichbehandlungsmanagement 

In Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen hat der Netzbetreiber einen Gleichbe-

handlungsbeauftragten bestellt, der die Rechte und Pflichten eines solchen wahrzuneh-

men und die Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms zu überwachen hat. 

Die Sicherstellung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms ist, soweit rechtlich 

zulässig, auf die Leiter der betroffenen Bereiche/Abteilungen delegiert. Diese haben die 

Aktualisierung der Verpflichtungserklärungen der jeweiligen Mitarbeiter vorzunehmen. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms werden Schulun-

gen und regelmäßige Informationen für Mitarbeiter durchgeführt. Dabei wird den beson-

deren Bedürfnissen der unterschiedlichen Organisationseinheiten Rechnung getragen. 

Die Teilnahme an diesen Schulungsmaßnahmen ist verpflichtend.  

3.1 Bestellung des Gleichbehandlungsbeauftragten 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte wurde durch den Netzbetreiber bestimmt und besitzt 

die für diese Aufgaben notwendigen fachlichen Kenntnisse und die erforderliche Kompe-

tenz.  

Mit der Aufgabe des Gleichbehandlungsbeauftragten ist bei vorarlberg netz  

Mag. Florian Flaig 

betraut.  

3.2 Rechte 

Zur Erfüllung seiner Aufgabe hat der Gleichbehandlungsbeauftragte bei Verdacht eines 

Verstoßes, aber auch für stichprobenartige Kontrollen, ungehinderten Zugang zu allen 

relevanten Bereichen/Abteilungen und Unternehmensteilen. Er ist befugt, Mitarbeiter aus 

diesen Bereichen/Abteilungen und Unternehmensteilen zu befragen sowie in Akten, Un-

terlagen, elektronische Datenverarbeitungssysteme und diskriminierungsrelevante Pro-

zesse Einsicht zu nehmen. 

3.3 Pflichten 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte überwacht die Einhaltung des Gleichbehandlungs-

programms durch stichprobenartige Kontrollen. Im Übrigen geht er Hinweisen und Be-

schwerden über mutmaßliche Verstöße nach. Er koordiniert im Unternehmen die Be-

handlung von Beschwerden über Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm und 

die zugrundeliegenden gesetzlichen Vorschriften. 

Stellt der Gleichbehandlungsbeauftragte einen erheblichen Verstoß fest, schlägt er in 

Abstimmung mit den Leitern der betroffenen Bereiche/Abteilungen die erforderlichen 

Maßnahmen zur Abstellung des Verstoßes vor. 

Er unterstützt das Unternehmen auch dabei, ein Bewusstsein für den diskriminierungs-

freien Umgang mit Netzinformationen und die Wahrung der Vertraulichkeit von Netzkun-

deninformationen zu schaffen.  
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Der Gleichbehandlungsbeauftragte verfolgt die Aktualisierung und Weiterentwicklung 

des Gleichbehandlungsprogramms vor dem Hintergrund rechtlicher und regulatorischer 

Entwicklungen. 

4. Sanktionen 

Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm sind unverzüglich dem Gleichbe-

handlungsbeauftragten zu melden. 

Als Verstoß gelten insbesondere auch 

● die Billigung vorschriftswidrigen Verhaltens der Mitarbeiter durch Vorgesetzte, 

● die Weigerung zur Mitwirkung an der Aufklärung von Sachverhalten im Hinblick auf 

allfällige Verstöße gegen das Gleichbehandlungsprogramm sowie allfälliger Miss-

stände. 

Verstöße gegen dieses Gleichbehandlungsprogramm werden mit geeigneten Maßnah-

men sanktioniert und können arbeitsrechtliche und/oder disziplinarrechtliche Folgen 

(bspw. Verwarnung, Nachschulung, Versetzung oder Entlassung des betroffenen Mitar-

beiters) sowie die gesetzlich vorgesehenen Strafen und/oder eine Haftung des betroffe-

nen Mitarbeiters nach sich ziehen. 

Ein durch dieses Gleichbehandlungsprogramm gefordertes oder gerechtfertigtes Verhal-

ten kann für den Mitarbeiter keine negativen arbeitsrechtlichen Folgen nach sich ziehen. 

 
 

Teil C – Veröffentlichung 
 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat der Landesregierung und der E-Control Austria (ECA) 

jährlich bis zum 31. März einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und zu 

veröffentlichen.  

 

Die Veröffentlichung findet auf der Homepage von vorarlberg netz (www.vorarlbergnetz.at) statt. 

 

Bregenz, 31. März 2022 

 

Vorarlberger Energienetze GmbH 

 

 

 

DI Johannes Türtscher Dr. Ingemar Breuss 

 

 

Gleichbehandlungsbeauftragter 

 

 

 

Mag. Florian Flaig 


